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Beschluss:

Änderung von Satzung und Rahmengeschäftsordnung zum 
Ausschluss von Fachschaftsratsmitgliedern und Anpassung der 

Beschlussfähigkeit

Die Fachschaftsvertretendenkonferenz der Heinrich-Heine-Universität hat 
am 28.04.2026 beschlossen:

1. folgenden Antrag zur Änderung der Satzung ans Studierendenparlament zu

stellen:

• Ergänze in § 58 der Satzung hinter „[…] eine Nachfolge wählt.“:

„e) Beschluss des Fachschaftsrats über den Ausschluss eines Mitglieds gemäß §

10 (2) Rahmengeschäftsordnung der Fachschaften (RGO) oder einem

Paragrafen mit entsprechender Regelung in einer Fachschafts-GO

• Ergänze in § 62 (1) 2. Hinter „mehr als die Hälfte der“: „stimmberechtigten“

• Füge am Ende von § 62 (1) folgende Passage hinzu:

„Nicht stimmberechtigt sind Mitglieder, die auf mindestens drei

aufeinanderfolgenden Fachschaftsratssitzungen, die sich über mindestens 21

Tage erstrecken, unentschuldigt, gefehlt haben. Entsprechend sinkt die Anzahl

stimmberechtigter Fachschaftsratsmitglieder bis zum Wiedererscheinen des

Fachschaftsratsmitglieds. Die Anzahl kann jedoch nicht unter 2 sinken.

Auf die Änderung der Anzahl stimmberechtigter Fachschaftsratsmitglieder muss

bei jeder Feststellung der Beschlussfähigkeit hingewiesen werden und dies im

Protokoll vermerkt werden.“

• Ergänze in § 62 (7) hinter „Eine zwei Drittel Mehrheit der“:



„stimmberechtigten“

• Ersetze in § 62 (7) 2. „§ 48 Absatz 7“ durch „§ 47“.

• Ergänze am Ende von § 62 (7):

„4. für die Beschlussfassung über den Ausschluss eines Mitglieds aus dem

Fachschaftsrat.“

• Ändere den Punkt am Ende von § 70 (1) 10. zu einem Semikolon: „;“

• Füge am Ende von § 70 (1) hinzu:

„11. über Anfechtungen von Fachschaftsratsausschlüssen gemäß § 58 e) ggf. in

nicht-öffentlicher Sitzung zu entscheiden. Gegen diese Entscheidung der FSVK

kann der Rechtsausschuss angerufen werden.“

2. folgende Änderungen an der Rahmengeschäftsordnung der Fachschaften zu

beschließen, mit der Maßgabe, dass diese Änderungen erst mit Veröffentlichung

der obigen Satzungsänderung in den Amtlichen Bekanntmachungen der

Universität in Kraft treten sollen:

• Fasse den bisherigen § 10 RGO neu als § 10 (1) und ergänze hinter „c) […]

mitzuteilen ist.“:

„d) Beschluss des Fachschaftsrats über den Ausschluss eines Mitglieds gemäß §

58 Satzung/§ 10 (2) RGO“

• Ergänze als neuen § 10 (2):

„(2) Bei groben Verstößen eines Mitglieds des Fachschaftsrats kann auf 
begründeten, schriftlichen Antrag eines Fachschaftsratsmitglieds über den 
Ausschluss des Ersteren aus dem Fachschaftsrat beraten werden. Beispiele für 
grobe Verstöße können Zuwiderhandlung gegen die Verantwortung als 
Fachschaftsrat oder Schädigen des Ansehens oder Vertrauens des 
Fachschaftsrats in erheblichem Maße sein. Der Antrag ist spätestens eine 
reguläre Sitzung vor der Beschlussfassung darüber auf die Tagesordnung zu 
setzen, mindestens aber 10 Tage vor Beschlussfassung anzukündigen. Der 
Inhalt des Antrages, sowie die Beratung und Beschlussfassung darüber sind 
nicht-öffentlich. 

Der Beschluss über den erfolgten Ausschluss ist mit Verweis auf diesen 
Paragrafen und ohne Angabe von Gründen zu veröffentlichen. Das 



Fachschaftenreferat erhält in diesem Fall Beschluss und Antrag inklusive 
Begründung zur Kenntnis.

Wird dem Antrag nicht stattgegeben, ist dieser Sachverhalt nur auf Wunsch der 
Person, deren Ausschluss beantragt wurde, zu veröffentlichen.

Den Beschluss über den Ausschluss kann entweder das ausgeschlossene 
Mitglied selbst oder von Amts wegen das Fachschaftenreferat oder der AStA-
Vorsitz vor der FSVK oder dem Rechtausschuss anfechten. Die Anfechtung hat 
aufschiebende Wirkung.“

• Ersetze in § 20 Satz 1 das Wort „gewählten“ durch „stimmberechtigten“.

• Ergänze in § 20 Satz 2 hinter „müssen sich auch ⅔“: „der stimmberechtigten“

und streiche das Komma hinter „Fachschaftsrats“.

• Ergänze im letzten Satz von § 20 hinter „Aufhebung einer Ordnung“: „ , kein

Ausschluss aus dem Fachschaftsrat“.

• Füge am Ende von § 29 hinzu:

„Fehlt ein Fachschaftsratsmitglied auf mindestens drei aufeinanderfolgenden

Fachschaftsratssitzungen, die sich über mindestens 21 Tage erstrecken,

unentschuldigt, verwirkt dieses bis zur nächsten Fachschaftsratssitzung, bei der 
es anwesend ist, sein Stimmrecht. Entsprechend sinkt die Anzahl 
stimmberechtigter Fachschaftsratsmitglieder bis zum Wiedererscheinen des 
Fachschaftsratsmitglieds. Die Anzahl kann jedoch nicht unter 2 sinken.

Auf die Änderung der Anzahl stimmberechtigter Fachschaftsratsmitglieder muss 
bei jeder Feststellung der Beschlussfähigkeit hingewiesen werden und dies im 
Protokoll vermerkt werden.“

• Ergänze in § 31 (1) hinter „mehr als die Hälfte der“: „gemäß § 29 
stimmberechtigten“

• Ergänze in § 31 (2) hinter „ab einem Drittel der“: „stimmberechtigten“

• Ergänze in § 32 (2) hinter 9. […]: „10. Antrag auf Ausschluss eines

Fachschaftsratsmitglieds“

• Ergänze am Ende von § 33: „Ein Antrag auf Ausschluss aus dem 
Fachschaftsrat gemäß § 10 (2) ist spätestens eine reguläre Sitzung vor der 
Beschlussfassung darüber auf die Tagesordnung zu setzen, mindestens aber 10 
Tage vor Beschlussfassung anzukündigen.“

• Ergänze in § 38 4. hinter „eine ⅔ Mehrheit“: „der stimmberechtigten Mitglieder“



• Ergänze am Ende von § 38 4. neu: „c) einen Beschluss des Fachschaftsrats 
über den Ausschluss eines Mitglieds gemäß § 10 (2) RGO.“

• Ergänze in § 38 5. hinter „absolute Mehrheit der“: „stimmberechtigten“

• Ergänze in § 45 hinter „[…] Redeleitung.“:

„Zusätzlich kann ein Beschluss über den Ausschluss aus dem Fachschaftsrat 
gemäß § 10 (2) vor der FSVK angefochten werden, indem das ausgeschlossene 
Mitglied oder von Amts wegen das Fachschaftenreferat oder der AStA-Vorsitz die 
Anfechtung beim Fachschaftenreferat einreicht.“

• Ergänze in § 51 6. Hinter „die Anträge im Wortlaut“: „ , ausgenommen Anträge

auf Ausschluss aus dem Fachschaftsrat nach § 10 (2),“

Mit freundlichen Grüßen

Fachschaftenreferat
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